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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Unterlassung der Erstattung von Meldungen oder von Verö6entlichungen, die nach dem Gesetz in einer

bestimmten Frist oder "unverzüglich" vorzunehmen sind, begründet ein Dauerdelikt, bei dem die Verjährungsfrist

nicht bereits mit dem Ablauf der vom Gesetz zugestandenen bzw. auf Grund der Auslegung unbestimmter Begri6e

zuzugestehenden Frist zu laufen beginnt.
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Rechtsgrundsätze Verjährung im öffentlichen Recht VwRallg6/6
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